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Staatsorgane an und kontrollieren sie. Die oberste Volksver
tretung, die Volkskammer, erläßt die Gesetze, die für alle 
Staatsorgane und die Bürger verbindlich sind.
Die Volksvertretungen untereinander bilden nach dem Prinzip 
des demokratischen Zentralismus einen einheitlichen Organismus. 
Die stete Vervollkommnung ihrer Organisation und Tätigkeit 
ist aufgrund ihrer zentralen Stellung im System der Staats
organe eine Schlüsselfrage zur wirksamen Ausübung der sozia
listischen Staatsmacht. Deshalb steht folgende Forderung im 
Mittelpunkt der Maßnahmen, die der VIII. Parteitag der SED 
zur weiteren Durchsetzung des demokratischen Zentralismus und 
zur Festigung des sozialistischen Staatsmechanismus beschlossen 
hat : "Vor allem muß in der vor uns liegenden Zeit die Arbeit 
der Volksvertretungen verbessert werden. ... Bessere Arbeit 
der Volksvertretungen und mehr Autorität für die Abgeordneten - 
das ist ein Anliegen unserer P a r t e i . D i e s e m  Anliegen wird 
insbesondere mit dem nach dem VIII. Parteitag erlassenen um
fassenden Gesetzeswerk, vor allem mit dem Gesetz zur Ergänzung 
und Änderung der Verfassung der DDR, dem Gesetz über den 
Ministerrat der DDR und dem Gesetz über die örtlichen Volksver
tretungen und ihre Organe in der DDR, Rechnung getragen.
Mit der Erhöhung der Rolle des Ministerrates als Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik ist, wie auf der 2. Tagung 
der Volkskammer eingehend herausgearbeitet wurde, die Autori
tät der Volkskammer und ihrer Organe, besonders ihrer Be
schlüsse, wesentlich gestärkt worden. Der Ministerrat als das 
Organ, das unter Führung des ZK der SED im Aufträge der Volks
kammer die einheitliche Staatspolitik ausarbeitet und ver
wirklicht, schafft wichtige Voraussetzungen für das einheit
liche, koordinierte und effektive Handeln aller Volksver
tretungen und deren Räte.
Damit wird deutlich, daß die Verwirklichung der Einheit von 
Beschlußfassung, Durchführung und Kontrolle, die Verwirk
lichung des Charakters der Volksvertretungen als arbeitende 
Körperschaften, keineswegs etwa auf das Verhältnis der Tätig-
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